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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.07.2024

1. (1)Der Senatsvorsitzende hat die mündliche Verhandlung zu eröffnen, zu leiten, erforderlichenfalls zu vertagen

und zu schließen. Er hat dafür zu sorgen, dass die Sache vollständig, erforderlichenfalls in Rede und Gegenrede,

erörtert wird. Er hat das Wort zu erteilen und kann es bei Missbrauch entziehen.

2. (2)Der Berichterstatter hat die Sache vorzutragen und über die Ergebnisse etwa bereits durchgeführter

Beweisaufnahmen oder vorangegangener mündlicher Verhandlungen zu berichten. Dann hat der Senat

erforderlichenfalls weitere Beweisaufnahmen vorzunehmen und die Parteien zu hören. Das letzte Wort kommt

den Parteien (§ 78) zu.

3. (3)Die mündliche Verhandlung ist öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auf Anordnung des Senatsvorsitzenden

auszuschließen,

1. 1.soweit eine Partei (§ 78) es verlangt,

2. 2.von Amts wegen oder auf Antrag der Abgabenbehörde (§ 265 Abs. 5), eines Zeugen, einer Auskunftsperson

oder eines Sachverständigen, soweit unter die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht (§ 48a) oder unter

andere Geheimhaltungspflichten fallende Umstände erörtert werden oder soweit die Öffentlichkeit der

Verhandlung die Interessen der Abgabenerhebung beeinträchtigen würde.

4. (4)Bei Verhandlungen und sonstigen Amtshandlungen dürfen nur unbewaffnete Personen anwesend sein. Dies

gilt nicht für Personen, die vermöge ihres öffentlichen Dienstes zum Tragen einer Waffe verpflichtet sind oder mit

der Sicherung von Amtshandlungen oder Amtsräumen beauftragt sind.

5. (5)Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen, jede sonstige Form von Bild- und Tonübertragungen

sowie Film- und Fotoaufnahmen von Verhandlungen sind unzulässig. Tonaufnahmen sind nur zulässig, soweit sie

für die Abfassung der Niederschrift (§ 87 Abs. 6) gestattet sind.

6. (6)Außer den Mitgliedern des Senates sind auch die Parteien berechtigt, an Personen, die einvernommen werden,

Fragen zu stellen. Der Senatsvorsitzende kann Fragen, die nicht der Klärung des Sachverhaltes dienen,

zurückweisen.

7. (7)Über den Verlauf der mündlichen Verhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift hat die

Namen der Mitglieder des Senates und des etwa beigezogenen Schriftführers, die Namen der zur Verhandlung

erschienenen Parteien und ihrer Vertreter sowie die wesentlichen Vorkommnisse der Verhandlung, insbesondere

das Parteienvorbringen und die Anträge der Parteien, die über diese Anträge gefassten Beschlüsse des Senates

sowie die durchgeführten Beweisaufnahmen zu enthalten. Die Niederschrift ist vom Senatsvorsitzenden und vom

Schriftführer zu unterfertigen.
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